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Ein frohes Pfingstfest Ein frohes Pfingstfest 
wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern  

von Trebsen auch im Namen der Stadträte und  
der Ortschaftsräte von Altenhain und Seelingstädt

herzlichst

Ihr Stefan Müller
Bürgermeister



Trebsen Nr. 6/2022- 2 -

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Wahlbekanntmachung

1. Am Sonntag, dem 12. Juni 2022 finden gleichzeitig die
Wahl zum Bürgermeister der Stadt Trebsen und die
Wahl zum Landrat des Landkreises Leipziger Land
statt.
Die Wahlzeit dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Termin für einen etwaigen zweiten Wahlgang ist Sonntag, 
der 03.07.2022.
Die Wahlzeit dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Trebsen ist in folgende 5 Wahlbezirke ein-
geteilt:

Nr. des Wahlbezirks 001
Abgrenzung des Wahlbezirks
Altenhainer Straße, Am Blankgarten, Am kleinen Park, 
Am Mühlgraben, Am Schneiderteich, Am Schulberg, 
Am Weinberg, An der Aue, Badergasse, Blumenweg, 
Brückenstraße, Feldstraße, Gartenstraße, Grimmai-
sche Straße, Hintergasse, Markt, Nordring, Pfarrgasse, 
Schwarzer Weg, Seelingstädter Straße, Seilergasse, 
Thomas-Müntzer-Gasse, Weinbergsiedlung, Wurzener 
Platz, Wurzener Straße, Zum Schloss
Lage des Wahlraumes:
Senioren- Wohn- und Pflegezentrum “Mühlteich-
blick“, Seilergasse 30, 04687 Trebsen
barrierefrei

Nr. des Wahlbezirks 002
Abgrenzung des Wahlbezirks
Am Anger, Am Froschteich, Am Lindeneck, An der Fähre, 
An der Leite, Bahnhofsstraße, Fabrikstraße, Fischerweg, 
Fliederweg, Kastanienweg, Pauschwitzer Straße, Straße 
des Aufbaues, Tannenweg, Wedniger Straße
Lage des Wahlraumes:
Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ Trebsen, 
Bahnhofsstraße 7, 04687 Trebsen
barrierefrei

Nr. des Wahlbezirks 003
Abgrenzung des Wahlbezirks
Ortsteil Neichen
Lage des Wahlraumes:
Feuerwehrgerätehaus Neichen, Kleine Bahnhofs-
straße 5, 04687 Trebsen
nicht barrierefrei

Nr. des Wahlbezirks 004
Abgrenzung des Wahlbezirks
Ortsteile Seelingstädt
Lage des Wahlraumes:
Caritas Altenpflegeheim „Claudine Thevenet“, Grim-
maer Straße 8, 04687 Trebsen
barrierefrei

Nr. des Wahlbezirks 005
Abgrenzung des Wahlbezirks
Ortsteil Altenhain
Lage des Wahlraumes:
Feuerwehrgerätehaus Altenhain, Grimmaer Land-
straße 12a, 04687 Trebsen
barrierefrei

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten bis zum 22.05.2022 übersandt wurden, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann.

Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet 
sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum 
das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhl-
piktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das 
durchgestrichene Symbol.
Der Briefwahlvorstand für die Ermittlung der Wahl-
ergebnisse der Briefwahl tritt am 12.06.2022 um 
18:00 Uhr im Rathaus – Sitzungszimmer Markt 
13, 04687 Trebsen zusammen. Für den eventuell 2. 
Wahlgang am 03.07.2022 um 18:00 Uhr im Rathaus 
Sitzungszimmer.

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters haben 
die Farbe hellgrün.
Die Stimmzettel für die Wahl des Landrates haben die 
Farbe weiß.
Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Bürger-
meisters haben die Farbe gelb.
Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landra-
tes haben die Farbe hellblau.
Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten und 
dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.

4. Jeder Wähler hat eine Stimme.
Für die Wahl des Bürgermeisters wurde ein Wahlvor-
schlag zugelassen.
Der Stimmzettel enthält den Familiennamen, Vornamen, 
Beruf oder Stand und die nach § 21 Abs. 2 KomWO be-
kannt gemachte Anschrift des Bewerbers sowie eine 
freie Zeile.

5. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem Stimmzettel den im Stimmzettel aufge-
führten Bewerber durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht oder eine andere wählbare Person durch ein-
deutige Benennung auf der freien Zeile als gewählt 
kennzeichnet.

6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - 
nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die 
Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalaus-
weis oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern 
ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen 
eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. 
Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der 
Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und das Filmen in der Wahlkabine ist 
verboten.

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahl-
gebiets oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein 
für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunal-
wahlen kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem 
Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag), dem Wahlschein 
mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Später eingehende 
Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde abgegeben 
werden.
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9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der 
nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche 
Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzuge-
ben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt. Wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 StGB).

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Wäh-
rend der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wäh-
ler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG).
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbe-
fragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzuläs-
sig (§ 17 Absatz 3 KomWG).

Trebsen, 13. Mai 2022

Stefan Müller
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

1. Satzung zur Änderung der Klarstellungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB der Stadt Trebsen vom 

23.02.2021

Der Stadtrat der Stadt Trebsen hat in der Sitzung am 26.04.2022 
die 1. Satzung zur Änderung der Klarstellungssatzung vom 
23.02.2021 für Wednig West mit Beschluss SR/20/2022 be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 
tritt die Änderungssatzung in Kraft.
Die Änderungssatzung kann in der Stadtverwaltung Trebsen, 
Markt 13, im Bauamt, Zimmer 21 während den Sprechzeiten 
auf Dauer von jedermann eingesehen werden und über den In-
halt Auskunft erhalten.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 Bau GB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach eine nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Trebsen unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht werden.

Trebsen, den 13.05.2022

Stefan Müller
Bürgermeister

1. Satzung

zur Änderung der Klarstellungssatzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB der Stadt Trebsen vom 23.02.2021

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) wird nach Beschlussfassung durch 
den Stadtrat von Trebsen vom 26.04.2022 folgende Ände-
rungssatzung zur Klarstellungssatzung für Wednig West vom 
23.02.2021 beschlossen
(Beschluss SR/20/2022):

§ 1 
Änderung

Der § 4 Inkrafttreten wird wie folgt gefasst.
Die Klarstellungssatzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung in Kraft.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Trebsen, den 26.04.2022

Stefan Müller
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl einer 
Friedensrichterin/eines Friedensrichters für 

die Stadt Trebsen
Die Stadt Trebsen sucht eine Friedensrichterin oder einen Frie-
densrichter für die Stadt Trebsen und die Stadt Grimma.
Dieses Ehrenamt kann grundsätzlich jeder interessierte Einwoh-
ner übernehmen, ausgeschlossen sind jedoch Rechtsanwälte, 
Notare, Richter, Staatsanwälte sowie Polizei- und Justizbediens-
tete. Sie sollten mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sein.
Die Friedensrichterin oder der Friedenrichter wird für fünf Jahre 
vom Stadtrat gewählt und kann auch wiedergewählt werden. Die 
Stadt kann von den Bewerbern eine schriftliche Erklärung, dass 
keine Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 2 bis 5 des Sächsischen 
Schieds- und Gütestellengesetzes vorliegen, und die Erteilung ei-
ner Einwilligung in die Auskunftseinholung beim Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes verlangen.
Die Aufgabe der Friedensrichter besteht darin, außerhalb eines Ge-
richtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Strei-
tigkeiten zu schlichten und Sühneversuche durchzuführen. Die 
Palette der Schlichtungsthemen reicht dabei von Nachbarschafts-
streitigkeiten über Ärger mit dem Vermieter bis hin zu Körperverlet-
zung, Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung.
Wer Interesse an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich 
schriftlich bis zum 7. Juni 2022 zu bewerben.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post an
Stadtverwaltung Trebsen
Markt 13, 04687 Trebsen
oder per E-Mail an info@trebsen.de

Nähere Auskünfte über das Amt der Friedensrichterin oder des 
Friedensrichters erhalten Sie in der Stadtverwaltung bei Frau 
Jänicke (Telefon: 034383 604-13).

Trebsen, den 13.05.2022

Stefan Müller
Bürgermeister
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Mitteilungen

Gehweg- und Straßenreinigungspflichten
Gehweg- und Straßenreinigung ist das ganze Jahr ein Thema!!!
Die Straßenreinigung ist zu jeder Jahreszeit ein Thema. Im Früh-
jahr ist es das beginnende Pflanzenwachstum, frisches Grün auf 
dem Gehweg und in der Straßenrinne, im Sommer scheint ein-
fach mehr Papier und Schmutz auf dem Bürgersteig zu liegen, 
im Herbst fällt das Laub auf den Gehweg und schließlich bringt 
der Winter noch Schnee und Eis. „Die Grundstückseigentü-
mer bzw. Anlieger sind für die Gehweg- und Straßenreini-
gung zuständig.“ In der Straßenreinigungssatzung der Stadt 
Trebsen (amtlich: Satzung über die Verpflichtung der Stra-
ßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen 
der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Stadt Treb-
sen) sind die Zuständigkeit und der Umfang für die Geh-
weg- und Straßenreinigung geregelt. Die Reinigungspflicht um-
fasst die Reinigung des Gehweges, der Straßenrinne und dem 
Straßenrandstreifen vor dem Grundstück. Die Reinigungspflicht 
gilt ebenso vor unbebauten und ungenutzten Grundstücken. 
Der Reinigungspflichtige ist für die fachgerechte Entsorgung 
des Abfalls verantwortlich. „Die Gehweg- und Straßenreini-
gung ist nach Bedarf, bei starken Verunreinigungen sofort, 
aber mindestens einmal monatlich durchzuführen.“ Durch 
Sturm, Starkregen usw. kann sich in kurzer Zeit viel Schmutz in 
der Straßenrinne ansammeln, dann muss die Straßenreinigung 
unverzüglich durchgeführt werden. „Ordnungswidrig handelt, 
wer seine Reinigungspflichten vernachlässigt.“ Wer seinen 
Reinigungspflichten gar nicht oder nur selten nachkommt, muss 
laut städtischer Straßenreinigungssatzung, je nach Schwere, mit 
einem Verwarngeld oder einem Bußgeld rechnen.
An dieser Stelle ein Lob an alle Grundstückseigentümer 
und Verantwortlichen, die ihren regelmäßigen Anlieger-
pflichten ohne eine extra Aufforderung nachkommen.

Noch ein Hinweis!!!
Wenn vor Ihrem Grundstück Hecken, Sträucher, Gräser und 
andere Pflanzen in den Gehweg oder die Straße hineingewach-
sen sind und dadurch Fußgänger/innen, Eltern mit Kinderwa-
gen, Rollstuhlfahrer/innen gezwungen werden auf die Fahrbahn 
auszuweichen, wird es für Sie allerhöchste Zeit, den Gehweg 
oder den Randbereich der Straße von den hinein gewachsenen 
Pflanzen freizuschneiden! Für all diese oben genannten Grund-
stücksanliegerpflichten kann der Grundstückseigentümer oder 
der Verantwortliche auch einen gewerblichen Dienstleister, 
z. B. einen Hausmeisterdienst, beauftragen.

Frank Erfurth
Sachbearbeiter

Veranstaltungsinformationen

Die Sächsische Bläserphilharmonie

... spielt für uns am Samstag, 21.05.2022 um 16:00 Uhr in der 
Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ „Oper ohne Wor-
te“. Das Orchester präsentiert uns die schönsten Opernmelo-
dien in instrumentalem Kostüm. Bei Musik aus
- „Die Zauberflöte“ von Wolfgang A. Mozart
- „Aida“ von Guiseppe Verdi
- „Lucia die Lammermoor“ von Vincenzho Bellini
verwandelt sich der Konzertsaal in ein Opernhaus. Damit 
schließen wir die Saison 2021/22 ab.
Wir nehmen wie gewohnt telefonische Reservierungen unter 
034383 60419 entgegen. Voraussichtlich wird es keine spezi-
ellen Zutrittsvoraussetzungen oder Einschränkungen bei der 
Platzkapazität geben. Wir freuen uns also darauf, den Saal wie-
der komplett zu füllen.

Carola Röhler
Sachgebiet Kultur und Tourismus

Beschlussspiegel

Technische Ausschusssitzung  
am 04.04.2022

Beschluss TA/05/2022
Der Technische Ausschuss stimmt dem Bauantrag 
BA/2022/0003 – Bauantrag – Erweiterung und Sanierung 
Wohnhaus auf dem Flurstück 193y der Gemarkung Trebsen zu.

Stadtratssitzung am 26.04.2022
Beschluss SR/20/2022
Der Stadtrat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Klarstel-
lungssatzung für Wednig West vom 23.02.2021 wie in der An-
lage.

Beschluss SR/21/2022
Der Stadtrat beschließt, dass im Straßenbestandsverzeichnis 
der Stadt Trebsen unter der Nr. 80 – „Pappelweg“ zu dem be-
reits enthaltenen Flurstücken 100; 100g der Gemarkung Zöh-
da nachfolgend Teilflächen der Flurstücke 102; 151; 156-158; 
159/1; 160/1; 161/1; 162-180; 126 der Gemarkung Zöhda und 
346/1;347-350 der Gemarkung Pauschwitz aufgenommen wer-
den und die Widmung des neuen beschränkt-öffentlichen We-
ges Nr. 137 – „An der Fischtreppe“ nach § 3 Abs. 1 Punkt 4b 
SächsStrG.
Die Korrektur der vorgenannten Eintragung des öffentlich-ge-
widmeten Feldweges Nr. 80 des Bestandsverzeichnisses be-
darf der Wiederholung der Erstanlegung von 1996.

Beschluss SR/22/2022
Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 10.000 EURO in Form der Gewährung eines Zuschusses 
für die Ausrichtung der Highland-Games 2022 des Förderverei-
nes Rittergut Trebsen e. V.

Technische Ausschusssitzung  
am 02.05.2022

Beschluss TA/06/2022
Der Technische Ausschuss stimmt dem Entwurf zur Ergän-
zungssatzung „An der alten Gärtnerei“ in Lüptitz, der Gemein-
de Lossatal zu.

Verwaltungsausschusssitzung  
am 03.05.2022

Beschluss VA/01/2022
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Annahme einer Ein-
zelspende zur Weiterleitung an die Freiwillige Feuerwehr Treb-
sen im Wert von 500,00 EUR von der Firma Julius Schulte Treb-
sen GmbH & Co. KG.

Geplante Sitzungstermine

17.05. Ortschaftsrat Altenhain
24.05. Stadtrat
24.05. Ortschaftsrat Seelingstädt
30.05. Technischer Ausschuss
31.05. Verwaltungsausschuss

Die entsprechenden Tagesordnungen zu den Sitzungen 
entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntmachungen 
an den Bekanntmachungstafeln im Stadtgebiet und auf der 
Website der Stadt – www.trebsen.de.
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verwenden. Sie können über ELSTER Feststellungserklärungen 
auch für eine andere Person (z. B. in Betreuungsfällen, für die 
Eltern usw.) übermitteln. Sie müssen für diese Person keine zu-
sätzliche Registrierung in ELSTER vornehmen. Informationen 
zum ELSTER-Portal finden sie unter: www.elster.de.
Das Finanzamt setzt den Grundsteuerwert und den Grundsteu-
ermessbetrag fest. Nach Vorliegen der neuen Grundsteuer-
messbeträge (voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024) können 
sich die sächsischen Gemeinden mit der „neuen“ Grundsteuer 
auseinandersetzen. Sie werden prüfen, ob sie ihre Hebesätze 
anpassen müssen. Anschließend werden sie die neuen Grund-
steuerbescheide versenden. Die neu berechnete Grundsteuer 
ist dann ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen.
Einzelanfragen zur künftigen Grundsteuerhöhe kann ihre 
Stadt oder Gemeinde derzeit nicht beantworten. Die Städte 
und Gemeinden können die Hebesätze für das Jahr 2025 erst 
festsetzen, wenn hierfür die Messbeträge der Grundstücke 
im Gemeindegebiet vorliegen. Voraussichtlich können die er-
forderlichen Entscheidungsprozesse somit erst im 2. Halbjahr 
2024 begonnen werden.

Informationen zur Grundsteuerreform in Sachsen finden Sie un-
ter: www.grundsteuer.sachsen.de

Informationen aus der Bibliothek
Die Stadtbibliothek Trebsen hat wieder ohne Terminverein-
barung oder Zugangsvoraussetzungen für Sie geöffnet. Wir 
freuen uns auf Sie.

Aufgrund von Schulung gibt es folgende Schließzeiten:
am Freitag, 20.05.2022 und
am Freitag, 10.06.2022.

Es gibt Neuzugänge von Iny Lorenz, Serno Wolf und Renate 
Bergmann. Außerdem sind neu im Bestand:
„Das Therapiezimmer“ von Airmee Molloy
„Wilde Jahre“ von Astrid Ruppert
„Kleine Geschichte der Ukraine“ von Andreas Kappeler.

Übrigens: In der Stadtbibliothek Trebsen befindet sich auch 
die Touristeninformation. Wir haben Broschüren mit Anre-
gungen zu Ausflügen und Veranstaltungen. Lassen Sie sich 
inspirieren. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.

Carola Röhler
Leiterin Stadtbibliothek Trebsen

Wissenswertes

Reform der Grundsteuer
Ab 2025 wird die Grundsteuer neu berechnet. Dafür werden ab 
2022 alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet. Zum ers-
ten Mal wird die auf den neuen Grundsteuerwerten basierende 
Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen sein. Bis dahin 
gelten die bisherigen Einheitswerte und Grundsteuermessbe-
träge weiter.
Für die neue Grundsteuer ab 2025 ist vom 1. Juli bis 31. Oktober 
2022 für jedes Grundstück bzw. jeden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft (dazu zählen auch einzelne land- und forstwirt-
schaftliche Flächen) vom Eigentümer eine Steuerklärung beim 
zuständigen Finanzamt abzugeben. Bei Grundstücken, die mit 
einem Erbbaurecht belastet sind, ist der Erbbauberechtigte er-
klärungspflichtig.

Informationsschreiben im II. Quartal 2022  
der sächsischen Finanzämter an die Eigentümer  

von Grundstücken in Sachsen

Die Finanzämter werden im II. Quartal 2022 (vorauss. Ende Ap-
ril bis Anfang Juni 2022) Informationsschreiben an die Grund-
stückseigentümer versenden. Neben dem Aktenzeichen wer-
den auch die Bezeichnung des Flurstücks bzw. eines Großteils 
der Flurstücke, die unter dem Aktenzeichen gespeichert sind, 
aus dem Informationsschreiben ersichtlich. Darüber hinaus 
wird der Ablauf erläutert, Telefonnummern für Fragen bei den 
Finanzämtern benannt und auch auf das Grundsteuerportal 
Sachsen verwiesen, in dem für die Erklärung wichtige Daten 
zum Grundstück (z. B. Gemarkungsnummer, Flurstücksnum-
mer, amtliche Fläche, Bodenrichtwert bzw. Ertragsmesszahl) 
aufgerufen werden können. Das Grundsteuerportal Sachsen 
wird voraussichtlich ab 1. Juli 2022 freigeschaltet. Bei Miteigen-
tum ist es möglich, dass kein Informationsschreiben eingeht. In 
diesem Fall wurde ggf. ein anderer Miteigentümer angeschrie-
ben.

Abgabe der Erklärung ab 1. Juli 2022

Die Erklärung können Sie über ELSTER ab dem 1. Juli 2022 
kostenlos und elektronisch abgeben. Dafür benötigen Sie ein 
Benutzerkonto. Sofern Sie noch kein solches Konto besitzen, 
können Sie es bereits jetzt beantragen. Sollten Sie bereits ein 
Benutzerkonto besitzen, das Sie z. B. für Ihre Einkommensteu-
ererklärung benutzen, können Sie es auch für die Grundsteuer 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 10. Juni 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Mittwoch, den 25. Mai 2022

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 31. Mai 2022
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Beratungsstelle des Kreissozialamtes 
 

Das Kreissozialamt informiert Bürger aus Trebsen und Umgebung! 

Die mobile Beratungsstelle kommt nach Trebsen! 

 
 
 

kostenlos über folgende Themen: 

Sie erhalten ebenfalls entsprechende Anträge und Hilfestellung beim Ausfüllen sowie 
Broschüren sowie weitergehende Kontaktdaten! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karina Keßler 
Kreissozialamtsleiterin 
Tel.: 03433 / 241  2100 
karina.kessler@lk-l.de 
 

Nils Neu 
Pflegekoordinator 
Tel.: 03433 / 241 - 2137 
nils.neu@lk-l.de 
 

Senta Liebmann 
Pflegekoordinatorin 
Tel.: 03433 / 241  2157 
senta.liebmann@lk-l.de 

 

 Pflegeleistungen  Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung 

 Pflegeheimkostenübernahme  Sozialhilfeleistungen 

 Demenz  Alltagsbegleiter & Nachbarschaftshelfer 

 Schwerbehindertenausweis  Ehrenamtskarte & Aufwandsentschädigung  

 Landesblindengeld  Altersgerechtes Wohnen 

 Wohngeld  Rentenangelegenheiten 

Wann? Dienstag, 07.06.2022, 15:00-17:00 Uhr  
Wo?  Stadtverwaltung, Markt 13, 04687 Trebsen 

!!!   Wichtig   !!! 
 

Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bitte beachten Sie 
weiterhin die erforderlichen Hygieneregeln vor Ort.  
 

Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie vorab um Terminabstimmung. 
Telefon: 03433 / 241  2137 

 

2022 findet in Deutschland der Zensus - auch bekannt als Volkszählung - 
statt. Für die Befragungen von Haushalten und in Wohnheimen in 
Markkleeberg, Belgershain, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Großpösna, 
Machern, Naunhof, Parthenstein, Rötha, Thallwitz und Trebsen suchen wir 
aktuell Interviewerinnen und Interviewer.  
 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt sich über etwa vier Wochen und 
startet am 15.05.2022. Sie können sich  abgesehen von wenigen 
Regelungen  Ihre Zeit frei einteilen und erhalten eine Aufwandsent-

Mobilitätspauschale). 
 
Interessiert? 
Weitere Informationen in Ihrer Erhebungsstelle Markkleeberg 
Telefon: 0341 / 200982-10 
Internet: www.markkleeberg.de     
E-Mail: zensus@markkleeberg.de 

Erfahren Sie mehr über den Zensus unter 
www.zensus.sachsen.de 

Neues aus dem Geopark Porphyrland 
5-2022

In loser Reihenfolge informieren wir über die vielfältigen Ak-
tivitäten im Geoparkgebiet zwischen Hohburger Bergen und 
Rochlitzer Berg, zwischen Brandis und Mügeln.

Geotop des Monats April:  
Der Westbruch bei Brandis

Diese fantastische Detailaufnahme eines „fliegenden“ Fisches 
im Westbruch hat uns Elke Scholz im Rahmen unseres Foto-
wettbewerbs gesendet. Im Westbruch wurde seit 1939 Granit-
porphyr abgebaut. Heute ist er ein beliebtes Ausflugsziel für 
Kletterer und Taucher. Auch Wanderer kommen auf ihre Kos-
ten: nicht nur der wunderschöne Ausblick auf das nahe Leipzig 
mit der Stadtsilhouette Völkerschlachtdenkmal und Uni-Riese 
ist den Ausflug wert, sondern auch beeindruckende Felsen und 
das glasklare Wasser des Steinbruchs. Und mit etwas Glück 
können Sie vielleicht ebenfalls einen der rot-weißlichen Kois im 
Wasser entdecken.

Erlebnis-App für Obstland-Radroute kommt in Fahrt

Die Idee einer interaktiven App für Familien, die rund um Mü-
geln mit dem Fahrrad unterwegs sind, hatte im Dezember letz-
ten Jahres einen der Hauptpreise beim Wettbewerb „Sachsen 
geht weiter“ gewonnen. Nach der erfolgten Ausschreibung 
wurde nun mit der Firma „Locandy“ der Vertrag zur Umsetzung 
des Projektes unterzeichnet und damit die Realisierung weiter 
vorangetrieben. Das Team konnte mit einem innovativen Kon-
zept zur themenbezogenen Einbindung von Geschichten und 
Spielen überzeugen. Nun sind wir gespannt auf das Ergebnis 
einer tollen Verbindung zwischen sportlicher Betätigung in ei-
ner wunderschönen Kulturlandschaft und den Möglichkeiten 
digitaler Medien.

1. Regionalkonferenz zu Klima- und Umweltschutz 
für Rochlitz, Seelitz und Wechselburg

In Zusammenarbeit mit dem „Grünen Stammtisch Rochlitz“ 
führt der Geopark Porphyrland am 21. Mai zum ersten Mal eine 
Konferenz zu verschiedenen Aspekten des Klima- und Umwelt-
schutzes im Raum Rochlitz durch. 
Dazu konnten Referenten für die Themen Energieversorgung, 
Mobilität und Nahverkehr, Wertschöpfung und Biodiversität 
gewonnen werden. Die angemeldeten Teilnehmer können an-
schließend in drei verschiedenen Foren Erfahrungen und Mei-
nungen austauschen z. B. über die Fragen „Was braucht es, 
um Radfahren in der Region attraktiver zu machen?“ oder „Wie 
sieht der Rochlitzer Bergwald in der Zukunft aus?“ Schirmherr 
der Veranstaltung ist der sächsische Staatsminister für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Gün-
ther.
Geopark Porphyrland
www.geopark-porphyrland.de
E-Mail: info@geopark-porphyrland.de
Tel.: 03437 707361
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Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Neichen

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Neichen lädt alle Ei-
gentümer der jagdbaren landwirtschaftlichen Flächen der 
Gemarkungen Neichen und Zöhda zur Mitgliederversamm-
lung am 25. Mai 2022 um 19:00 Uhr ins Hotel „Schloßblick“ 
Trebsen ein.

Tagesordnung:
- Bericht des Vorstandes
- Kassenbericht
- Auswertung des Jagdgeschehens
- Wahl des Vorstandes und der Revisionskommission
- Neuverpachtung an Jäger

Wir erwarten Ihre Teilnahme.

Der Vorstand

Wir gratulieren

Wir gratulieren
Zu Ihrem Geburtstag möchte ich Ihnen auf das Herzlichste 
gratulieren. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles er-
denklich Gute, vor allem Gesundheit, Freude und persönli-
ches Glück im Kreise Ihrer Familie und Angehörigen.
Auch allen an dieser Stelle nicht genannten Jubilaren 
übermittle ich hiermit alle guten Wünsche.

Stefan Müller
Bürgermeister

in Trebsen
Emmrich, Peter 83. 16.05.

Ganz herzlich gratuliere ich  
Inge und Roland Tronicke  

aus Neichen  
zum 65. Hochzeitstag.

Schul-, Vereins- und Kirchennachrichten

Neues aus der Grundschule

Welttag des Buches

Am 23.04.2022 fand der Welt-
tag des Buches statt. Aus 
diesem Anlass startet die Stif-
tung Lesen für die Schüler der  
4. Klasse jedes Jahr eine be-
sondere Aktion. Sie schenkt 
den Kindern ein Buch. Dieses 
Jahr trägt es den Titel „Iva, 
Samo und der geheime Hexen-
see“. Unsere beiden 4. Klassen 
konnten vor den Osterferien, 
gemeinsam mit Juliane Tempel 
aus der Buchhandlung Tempel 
in Wurzen eine kleine Einfüh-
rung in dieses Buch bekom-
men. Nach der Lesung bekam 
jeder Schüler sein eigenes Buch. 
Es ist eine tolle Aktion, um den Kindern das Lesen näher zu 
bringen. Viele nahmen sich vor, es in den Osterferien zu lesen.

Neues aus der Oberschule 
Trebsen

Reise in die Vergangenheit

Am 14.03.2022 tauschten die Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule Trebsen das Klassenzimmer gegen das Landes-
museum für Vorgeschichte in Halle ein. In Begleitung ihrer Ge-
schichtslehrerinnen tauchten die Schülerinnen und Schüler in 
die Zeit der Steinzeit. Unterteilt in drei Gruppen wurde zuerst 
die Ausstellung im Museum erforscht und neben der weltbe-
rühmten Himmelsscheibe von Nebra konnten die Schülerinnen 
und Schüler auch hautnah Informationen zu den Wurzeln der 
europäischen Menschheitsgeschichte, dem Elefantenschlacht-
platz von Gröbern, dem Menschenwechsel zum Jetztmensch 
Homo sapiens sapiens sowie dem Übergang vom Wildbeu-
tertum zu Pflanzenanbau und Viehhaltung erhalten. Nach dem 
Rundgang hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. Zum 
Beispiel erhielt eine Gruppe die Möglichkeit, einen Lederbeutel 
nach Steinzeitart zu fertigen.

DRK-Kleidersammlung in Trebsen
jeden 2. Sonnabend im Monat
09:30 – 11:00 Uhr Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“
Es werden nur Altkleider und Textilien jeder Art gesammelt – 
keine Schaumstoffe, Schuhe, Plüschtiere!

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/3019

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Es geht wieder los! So schottisch wie die Schotten

XXI. Internationale Highland Games vor traumhafter Kulisse im Schloss und Park zu 
Trebsen am 17. und 18. September 2022

Nach 2 Jahren Zwangspause wird der kleine idyllische Ort 
Trebsen bei Leipzig mit seinem Schloss und Park am dritten 
Septemberwochenende wieder das bundesweite Zentrum für 
schottische Lebens- und Nationalkultur. Zum 21. Mal finden die 
Internationalen Highland Games statt. Als Veranstalter fungiert 
in bewährter Weise der Förderverein Rittergut Trebsen e. V.
Zum Spektakel, das selbst in Schottland in dieser Dimension 
seines Gleichen sucht, werden tausende Besucher erwartet. 
Hauptattraktion sind die Internationalen Pipe-Band–Compe-
titions, Pipe-Bands und Solo Piper und Drummer. Sie treten 
unter den Augen schottischer Schiedsrichter im Wettstreit ge-
geneinander an. Höhepunkt ist der große Einmarsch der Pipe-
Bands und gemeinsames Musizieren auf dem Festplatz. Zu-
dem messen Amateurmannschaften ihre Kräfte in den typisch 
schottischen Disziplinen wie Baumstammwerfen, Gewichte-
hochwerfen, Steinstoßen, Tauziehen oder Whiskyfassrollen. 
Am Sonntag gibt es dann die GHGF Championships der Ein-
zelkämpfer.
Auf zwei Bühnen können die Gäste 2 Tage lang Scottish & Irish 
Folkmusic der Spitzenklasse sowie Irish Steppdance erleben. 
Viele schottische Clans werden sich im Clan-Village präsen-
tieren. Ein großes Rahmenprogramm mit Falknershow, Schau-
schafehüten, Kinder-Highland-Games, schottischer Händ-
lermeile, Hochlandrindern zum Anfassen u.v.m. machen die 
Highland-Games zu einem Event erster Güte.
Bedingt durch den 2-jährigen Corona Wegfall fast aller Einnah-
men aus dem Kulturbetrieb ist die Gesamtfinanzierung jedoch 

noch nicht vollständig gesichert. Der Förderverein bittet des-
halb ortsansässige Firmen und Bürger, denen der Fortbestand 
der Internationalen Highland-Games in Trebsen am Herzen 
liegt, um Spenden. Diese können unter dem Kennwort „High-
land-Games“ auf u. g. Konto überwiesen werden. Die Spen-
der erhalten eine Spendenquittung. Gleichzeitig würde sich 
der Verein über ehrenamtliche Helfer bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Games sehr freuen. Die Tätigkeitsfelder be-
wegen sich von der Hilfe beim Auf- und Abbau des Equipments, 
über Tätigkeiten bei der gastronomischen Versorgung der Mit-
wirkenden bis hin zur Betreuung von Pipe- Bands. Interessen-
ten melden sich bitte unter 034383 92344 oder per E-Mail unter 
info@highlandgames-trebsen.de.
Der Termin für den Kartenvorverkauf in Trebsen wird in Juni 
bekannt gegeben. Der Förderverein freut sich gemeinsam mit 
Ihnen auf ein tolles Fest der schottischen Kultur in Trebsen und 
bedankt sich schon im Voraus für Ihre Unterstützung.
Bankverbindung:
Förderverein Rittergut Trebsen e. V.
Sparkasse Muldental
IBAN: DE50 8605 0200 1010 0051 93
Kontakt:
Förderverein Rittergut Trebsen e. V.
Thomas-Müntzer-Gasse 4c, 04687 Trebsen
Tel.: 034383 92344
www.highlandgames-trebsen.de
info@highlandgames-trebsen.de

Seelingstädter Dorfleben e. V.
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Volkssolidarität Leipziger Land/
Muldental e. V.

Neues aus der Ortsgruppe 
 der VS Neichen

Im April luden wir unsere Senioren zum Früh-
lings- und Osterfest ein. 

Der Nachmittag begann wieder mit der Hockergymnastik, da-
mit die Senioren in Bewegung bleiben. Anschließend hatten 
wir die Ehre, gemeinsam auf ein besonderes Ehejubiläum von 
Inge und Roland Tronicke mit Sekt anzustoßen. Sie sind im 
April 65 Jahre verheiratet und feierten die Eiserne Hochzeit. Wir 
wünschen den beiden noch viele gemeinsame Jahre bei einer 
guten Gesundheit.
Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken nutzten die Senioren 
die Möglichkeit, sich für Ostern eine Dekoration selbst zu ge-
stalten oder auch ein gekochtes Ei zu bemalen. Der Sketch von 
Heinrich und Hubertine, die doch so gerne nochmal das Eine 
machen wollten, was sie immer gerne gemacht haben … „Es 
klappert die Mühle am rauschenden Bach“ spielen, oder auch 
der gestaltete Song vom Engel und Teufel brachte das Zwerch-
fell aller Teilnehmer in Wallung. Und so verging der Nachmittag 
auch beim Tanz viel zu schnell und schon stand das Abendes-
sen an. Was es gab, konnten die Teilnehmer teilweise schon 
riechen, denn der gefüllte Hackbraten in Hasenform wurde vor 
Ort frisch in der Backröhre gegart und dazu gab es selbstge-
machten Kartoffelsalat. Allen mundete das Essen und jeder ist 
schon gespannt, was wird es wohl zur Veranstaltung im Mai 
geben? Nach der Veranstaltung gingen die Senioren mit einem 
Lächeln und vergnügt sowie den Worten „Schön war es wieder 
heute“ nach Hause, was uns als Helfer natürlich sehr freut. Also 
dann bis zur Veranstaltung am 14. Mai und bleibt bei einer gu-
ten Gesundheit

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir laden Sie herzlich für Sonn-
abend, den 14. Mai, 14.00 Uhr in den Schulungsraum der Feuer-
wehr Neichen zur „Weihnachtsfeier im Mai“ auch im Namen der 
Stadtverwaltung ein. Als Gast nimmt unser Bürgermeister Herr 
Müller teil. Wir freuen uns, Sie mit einem Programm zu überra-
schen, welches im Mai sonst nicht üblich ist. Liebe Senioren, 
vergessen Sie bitte deshalb nicht das Liederheft, welches Sie 
im Dezember mit dem Weihnachtspräsent erhielten. Kinder der 
4. Klassen der Grundschule Trebsen gestalten mit ihren Eltern 
und Lehrern an diesem Nachmittag einen Kuchenbasar. Also 
freuen Sie sich auf selbst gebackenen leckeren Kuchen und si-
cher auch zum Mitnehmen für den Sonntagskaffee. Ansonsten 
freuen Sie sich wieder auf einen unterhaltsamen Nachmittag. 

19. Trebsener Langer  
Rollskilauf am 15. Mai 2022

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause findet 
am 15. Mai wieder, der schon zur Tradition ge-
wordene, Trebsener Lange Rollskilauf auf der 

Strecke zwischen Wednig und Bahren, nun schon zum 19. Mal, 
statt. Der Lauf ist bei vielen Rollskifahrern in ganz Deutschland 
sehr beliebt. In den vergangenen Jahren bewältigten immer 
so um die 120 Wettkämpfer den „Langen Kanten“. Die Kinder 
und Jugendlichen des Landkreises Leipzig kämpfen um Kreis-
meistertitel, denn in unserem Wettkampf sind die Sparkassen 
Kreis-,  Kinder- und Jugendspiele eingebettet. Deshalb trainie-
ren unsere Sportler schon seit Wochen fleißig, denn es werden 
richtig spannende Wettkämpfe auf der Strecke zwischen Wed-
nig und Bahren erwartet. Am Sonntag werden die jeweiligen 
Altersklassen im Massenstart auf die Strecke geschickt. Ab 
09:30 Uhr starten die Altersklassen ab der AK 7 bis 15 Jahre 
über 4 km / 8 km bzw. 16 km. Die Altersklassen ab der Jugend 
16 Jahre bis Erwachsene / Senioren über eine Länge von 24 km 
bzw. 32 km gehen ab 10:30 Uhr auf die Strecke. Gegen 12.30 
Uhr werden wir mit den Siegerehrungen beginnen.
Um einen gefahrlosen Wettkampf zu gewährleisten, ist von 
08:00 bis 13:00 Uhr die Wedniger Straße / Am Anger bis Orts-
eingang Bahren für den Durchgangsverkehr mit behördlicher 
Genehmigung gesperrt. Parkmöglichkeiten für die Wettkämpfer 
bestehen auf der Industriegebietsstraße und auf der Wedniger 
Straße bis zum Dachdecker Grunewald. Der Start- und Zielbe-
reich befindet sich am Wedniger Anger und die Wendepunkte 
sind rund um den Anger sowie am Kindergarten in Bahren. Wir 
bitten die Anwohner und Anlieger von Grundstücken in diesem 
Zeitraum keine Fahrzeuge auf diesen Straßen zu parken oder 
durch andere Maßnahmen die Durchfahrt zu behindern.

SV Trebsen e. V., Abteilung Ski

14. Frühlingsspaziergang
Unter dem Motto: „Stadtrundgang für Zuge-
zogene, Dagebliebene, Ehemalige, Neugieri-
ge und Zukünftige“ lädt der Verein“ Trebsen 
erleben e. V.“ zu seinem 14. Frühlingsspa-
ziergang ein.

Über „Am Nußgarten“ – „Brückenstraße“ – Muldenbrücke – 
„Pauschwitzer-Straße“ – „Bahnhofsstraße“ – „Grimmaische-
Straße“ – den Ratsberg zurück zum Schloss. Gern erzählen 
wir Ihnen etwas zur Geschichte unserer Stadt. Wir freuen 
uns aber auch über Geschichten und Hinweise von Ihnen. 
Wer möchte, kann den Rundgang bei Bier und Bratwurst 
ausklingen lassen.

Start: Sonntag, 15. Mai 2022; 09:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz vor Schloss Trebsen

Uwe Baumann
Trebsen erleben e. V.
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Zu Ihrer und unserer Sicherheit führen Sie auch wieder vor der 
Veranstaltung einen Selbsttest durch. Wir wünschen uns ge-
meinsam einen angenehmen und unvergesslichen Nachmittag. 
Bitte bleiben Sie bei einer guten Gesundheit.
Ihre Karin Gärtner und das Team der OG der VS Neichen

Neues aus der Ortsgruppe Trebsen

Liebe Mitglieder der VS Trebsen,
wir haben für den 13.05.2022 eine Schifffahrt auf der Mulde 
geplant. Abfahrt ist 14:00 Uhr von der Hängebrücke Grimma 
zur Schiffsmühle Höfgen. Kaffeetrinken in der Schiffsmühle. 
Wer mitfahren möchte, bitte bei mir melden - Tel.: 41273. Am 
11.06.2022 findet die Fahrt zum MDR statt, es sind noch Plät-
ze frei! Jeden Donnerstag von 13:00 bis 17:00 Uhr treffen sich 
die Kartenspieler in der Kulturstätte Trebsen. Wer Interesse hat, 
kann gern mal schnuppern kommen. Frohe Pfingstfeiertage!
Bleiben Sie gesund!

Ihre Petra Baumann

Gottesdienste und Veranstaltungen  
in unseren Kirchen

15.05.2022, Kantate
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Neichen um 10:15 Uhr
22.05.2022, Rogate
Gottesdienst mit der Theatergruppe und Vorstellung der Konfir-
manden (Pfarrerin Silberbach) in Trebsen um 10:15 Uhr
26.05.2022, Christi Himmelfahrt
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) im Kirchgarten Trebsen um 
10:15 Uhr mit dem Chor
29.05.2022, Exaudi
Zentraler Gottesdienst in der Klosterruine Nimbschen um  
10:30 Uhr (bei Regen Frauenkirche Grimma)
05.06.2022, Pfingstsonntag
Konfirmationsgottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Trebsen um 
10:15 Uhr
06.06.2022, Pfingstmontag
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Seelingstädt um 08:45 Uhr
06.06.2022, Pfingstmontag
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Altenhain um 10:15 Uhr

Pfarrerin
Birgit Silberbach
034383 62807
birgit.silberbach@gmx.de

Ev.-Luth. Gemeindebüro Trebsen
Frau Iris Meinig
Pfarrgasse 5
04687 Trebsen
Sprechzeiten:
Do., 14:00 – 17:00 Uhr
Telefon: 034383 41269
Internet: www.kirche-trebsen.de
E-Mail: iris.meinig@evlks.de

„Amtsblatt der Stadt Trebsen mit Ortsteilen“

Das Amtsblatt der Stadt Trebsen erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren Haushalte 
kostenlos verteilt.
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